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1. Degressive Abschreibung läuft Ende 2010 aus 
 
Die Bundesregierung hat im Konjunkturpaket I, befristet für zwei Jahre, die degressive Abschreibung 
für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in Höhe von maximal 25 % ab dem 1.1.2009 
wieder eingeführt. Sie kann für Wirtschaftsgüter in Anspruch genommen werden, die ab dem 1.1.2009 
angeschafft oder hergestellt werden und ist auf zwei Jahre befristet. Diese Regelung läuft demnach 
zum Jahresende 2010 aus. Für Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2010 angeschafft werden, kann 
nach derzeitiger Gesetzeslage nur noch die lineare Abschreibung beansprucht werden.  
 
Die Möglichkeit der degressiven Abschreibung bei Investitionen noch im Kalenderjahr 2010 sollte bei 
der Investitionsplanung berücksichtigt werden.  
 
Der Vorteil: Die höheren Abschreibungsbeträge in den ersten Jahren verringern den zu versteuernden 
Gewinn stärker als bei der linearen Abschreibung. Investitionen lohnen sich also i. d. R. besonders, 
weil vor allem im ersten Jahr der Anschaffung das Betriebsergebnis mit weniger Steuern belastet wird. 
In der Praxis gilt es jedoch von Fall zu Fall zu prüfen, wann und ob die Auswirkung der degressiven 
Abschreibung von Vorteil ist.  
 



 
2. Steuerlicher Abzug von Aufwendungen, die sowohl privat als auch 

beruflich veranlasst sind 
 
Der Große Senat des Bundesfinanzhofs stellte bereits mit Beschluss vom 21.9.2009 fest, dass Auf-
wendungen, die sowohl beruflich als auch privat veranlasst sind (sog. gemischte Aufwendungen) 
grundsätzlich in abziehbare Werbungskosten und nicht abziehbare Aufwendungen für die private Le-
bensführung aufzuteilen sind. 
 
In zwei weiteren Entscheidungen hat der Bundesfinanzhof (BFH) den Beschluss auch auf Aufwen-
dungen, die für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen im Ausland entstehen, angewandt. 
 
Mit Urteil vom 21.4.2010 entschied der BFH in Änderung seiner bisherigen Rechtsprechung, dass 
Aufwendungen eines Arztes für die Teilnahme an einem Fortbildungskurs, der mit bestimmten Stun-
denzahlen auf die Voraussetzungen zur Erlangung der Zusatzbezeichnung „Sportmedizin“ angerechnet 
werden kann, zumindest teilweise als Werbungskosten zu berücksichtigen sind, auch wenn der Lehr-
gang in nicht unerheblichem Umfang Gelegenheit zur Ausübung verbreiteter Sportarten zulässt. 
 
In einem weiteren Urteil vom 21.4.2010 hat der BFH entschieden, dass Reisekosten nur dann in Wer-
bungskosten und Aufwendungen für die private Lebensführung aufzuteilen sind, wenn die beruflichen 
und privaten Veranlassungsbeiträge objektiv voneinander abgegrenzt werden können. Als sachgerech-
ter Aufteilungsmaßstab kommt dafür vor allem das Verhältnis der beruflich und privat veranlassten 
Zeitanteile in Betracht. 
 
In diesem Streitfall ging es um den Abzug der Aufwendungen, die einer Gymnasiallehrerin für Eng-
lisch und Religion anlässlich einer achttägigen Fortbildungsreise für Englischlehrer nach Dublin, Ir-
land, entstanden waren. Die Reise, die von der Englischlehrervereinigung angeboten und durchgeführt 
wurde und für die die Lehrerin Dienstbefreiung erhalten hatte, lief nach einem festen Programm ab, 
das kulturelle Vortragsveranstaltungen und Besichtigungstermine sowie einen Tagesausflug nach Bel-
fast umfasste. Finanzamt und Finanzgericht lehnten den Abzug der Aufwendungen in vollem Umfang 
ab.  
 
Der BFH gelangte zu einer steuerzahlerfreundlicheren Auslegung und lässt eine Aufteilung nach 
Maßgabe der beruflich und privat veranlassten Zeitanteile der Reise zu, wenn die beruflich veranlass-
ten Zeitanteile feststehen und nicht von untergeordneter Bedeutung sind.  
 
 
3. Halbabzugsverbot bei Auflösungsverlust - Finanzverwaltung hebt Nichtanwen-

dungserlass auf 
 
Das Bundesfinanzministerium teilt mit Schreiben vom 14.5.2010 (veröffentlicht am 28.6.2010) mit, 
dass es seinen zum Halbabzugsverbot bei Auflösungsverlusten ergangenen Nichtanwendungserlass für 
ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 25.6.2009 jetzt aufhebt. Danach können alle betroffenen 
Fälle von dem BFH-Urteil – vermutlich aber nur zeitlich bis 31.12.2010 beschränkt – profitieren. 
 
Nach dem sog. Halbeinkünfteverfahren (seit 2009 Teileinkünfteverfahren) sind Erträge und auch Ver-
äußerungsgewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften nur zur Hälfte (seit 
2009 zu 60 %) steuerpflichtig. Wird demnach nur eine Hälfte steuerlich berücksichtigt, ist die jeweils 
andere Hälfte der Einnahmen steuerfrei. Der Gesellschafter kann die hiermit in wirtschaftlichem Zu-
sammenhang stehenden Ausgaben auch nur zur Hälfte absetzen. Die Frage, wie Veräußerungsverluste 
zu behandeln sind, wenn keine Einnahmen anfallen, war in der Praxis höchst umstritten.  
 
Nach einer zu diesem Sachverhalt getroffenen Entscheidung des BFH vom 25.6.2009 gilt das Halb-
einkünfteverfahren dann nicht, wenn keine Einnahmen angefallen sind. Das grundlegend Neue an 
dieser Entscheidung ist, dass der Auflösungs- bzw. Veräußerungsverlust in diesem Falle in vollem 
Umfang steuerlich abziehbar sein muss.  



 
Die Finanzverwaltung erließ hierzu einen sog. Nichtanwendungserlass, der bestimmt, dass das Urteil 
über den entschiedenen Fall hinaus nicht angewandt werden darf. 
 
Mit seinem Beschluss vom 18.3.2010 reagiert der BFH auf den Nichtanwendungserlass der Finanz-
verwaltung zum Urteil vom 25.6.2009 in einem Fall, in dem einem Steuerpflichtigen aufgrund seiner 
Beteiligung keine Einnahmen zugeflossen sind und die Vorinstanz der Rechtsprechung des BFH fol-
gend das Halbabzugsverbot nicht angewandt hatte. Demnach ist geklärt, dass Erwerbsaufwand im 
Zusammenhang mit Einkünften aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften nicht nur 
begrenzt abziehbar ist, wenn dem Steuerpflichtigen keinerlei durch seine Beteiligung vermittelten 
Einnahmen zugehen. 
 
Anmerkung: Der Gesetzgeber beabsichtigt, die bisherige Verwaltungsauffassung im Jahressteuerge-
setz 2010 durch eine gesetzliche Änderung ab dem Veranlagungszeitraum 2011 festzuschreiben. 
 
 
4. Keine Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung bei Sanierung 

über einen langen Zeitraum 
 
Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen aus Vermietung und Ver-
pachtung können als Werbungskosten steuerlich angesetzt werden. Fallen solche Aufwendungen 
schon an, bevor mit dem Aufwand zusammenhängende Einnahmen erzielt werden, können sie als 
vorab entstandene Werbungskosten berücksichtigt werden, wenn ein ausreichend bestimmter wirt-
schaftlicher Zusammenhang zwischen den Aufwendungen und der Einkunftsart besteht, in deren 
Rahmen der Abzug begehrt wird.  
 
Aufwendungen für eine leer stehende Wohnung können als vorab entstandene Werbungskosten ab-
ziehbar sein, wenn der Steuerpflichtige sich endgültig entschlossen hat, daraus durch Vermieten Ein-
künfte zu erzielen und diese Entscheidung später nicht wieder aufgegeben hat. Dieser endgültige Ent-
schluss muss sich anhand ernsthafter und nachhaltiger Vermietungsbemühungen des Steuerpflichtigen 
belegen lassen. Zeigt sich, dass das Objekt, so wie es baulich gestaltet ist, nicht vermietbar ist, muss 
der Steuerpflichtige zielgerichtet darauf hinwirken, durch bauliche Umgestaltungen einen vermietba-
ren Zustand des Objekts zu erreichen. 
 
Die Werbungskostenüberschüsse können nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Niedersachsen 
vom 6.5.2010 dann jedoch nicht berücksichtigt werden, wenn ein ausreichend enger und klarer Zu-
sammenhang der Aufwendungen mit der späteren Einkünfteerzielung nicht festgestellt werden kann. 
Bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist nach längeren Zeiten eines Werbungskosten-
überschusses (im entschiedenen Fall waren es 10 Jahre) erforderlich, dass der Steuerpflichtige darauf 
reagiert. Dies gilt auch für die Fälle, in denen er die Renovierungsarbeiten selber durchführt. Nur eine 
zielgerichtete Durchführung, sodass in absehbarer Zeit das Haus vermietet werden kann, führt zur 
Berücksichtigung von Werbungskostenüberschüssen.  
 
 
5. Verfahren wegen doppelter Höchstbeträge bei Handwerkerleistungen bereits ab 

2008 beim BFH anhängig 
 
Mit dem Gesetz zur „Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung“ wurde seit dem 1.1.2009 
der Höchstbetrag für den steuerlichen Abzug von Aufwendungen für Handwerkerleistungen (Renovie-
rungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen) von 600 € pro Jahr auf 1.200 € verdoppelt.  
 
In der Fachliteratur wird aber teilweise die Meinung vertreten, dass der erhöhte Betrag bereits ab dem 
Jahr 2008 anzuwenden sei, weil das Gesetz, mit dem der neue Höchstbetrag eingeführt worden ist, 
bereits vor dem 1.1.2009 in Kraft trat. 



 
Dieser Auffassung folgt das Finanzgericht Münster in seinem Beschluss vom 11.12.2009 nicht. Aus 
seiner Sicht bestehen keine ernsthaften Zweifel daran, dass der auf 1.200 € heraufgesetzte Ermäßi-
gungshöchstbetrag für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen erst ab dem Jahr 2009 gilt. 
Auch das Finanzgericht Rheinland Pfalz stellt hierzu mit Urteil vom 26.1.2010 fest, dass für das Jahr 
2008 weiterhin der Höchstbetrag von 600 € zum Tragen kommt.  
 
Beim Bundesfinanzhof wurde nunmehr gegen das Urteil des FG Rheinland-Pfalz Nichtzulassungsbe-
schwerde eingelegt. Sollte das Finanzamt die Aufwendungen für 2008 nicht bis zum neuen Höchstbe-
trag anerkennen, ist ggf. Einspruch einzulegen und mit Hinweis auf die endgültigen Entscheidungen 
Ruhen des Verfahrens zu beantragen. 
 
 
6. Erhöhung des pauschalen Kilometersatzes wegen der Anhebung der 

Wegstreckenentschädigung? 
 
Bei der Benutzung eines privaten Kraftfahrzeugs zu Dienstreisen wird ein pauschaler Kilometersatz 
von 0,30 € je Fahrtkilometer steuerlich berücksichtigt. Die Länder Baden-Württemberg und Rhein-
land-Pfalz setzten den Kostenersatz für ihre Mitarbeiter zum 1.1.2009 auf 0,35 €/km herauf. Die Weg-
streckenentschädigungen, die in Höhe von 0,35 €/km gezahlt werden, sind – unabhängig von einem 
Nachweis der tatsächlichen Kosten – steuerfrei. Danach liegt der steuerfreie pauschale Kilometersatz 
um 0,05 €/km höher als bei den übrigen Steuerpflichtigen.  
 
In der Fachliteratur wird hierin eine sachliche Ungleichbehandlung von Empfängern von Wegstre-
ckenentschädigungen nach den Landesreisekostengesetzen und den übrigen Steuerpflichtigen gesehen. 
Zu diesem Sachverhalt ist beim Finanzgericht Baden-Württemberg eine Klage anhängig. Über den 
weiteren Werdegang werden wir Sie bei Vorliegen weiterer Informationen unterrichten. 
 
 
7. Werbungskosten bei Kapitalerträgen doch abziehbar? 
 
Seit Einführung der Abgeltungsteuer können Werbungskosten, die im Zusammenhang mit Kapitalan-
lagen entstehen, nicht mehr gesondert geltend gemacht werden. Dazu gehören Konto-, Depot- und 
Verwaltungsgebühren, aber auch Schuldzinsen. Diese Aufwendungen sind mit dem Sparer-
Pauschbetrag von 801 € pro Jahr und Person (1.602 € bei zusammen veranlagten Ehepaaren) abgegol-
ten.  
 
Von der Streichung des tatsächlichen Werbungskostenabzugs sind insbesondere Steuerzahler, die zur 
Finanzierung ihrer Kapitalanlage einen Kredit aufgenommen haben, betroffen. Die hierfür anfallenden 
Zinsen werden nicht mehr steuermindernd berücksichtigt. Damit werden Werbungskosten, die im Zu-
sammenhang mit einer Kapitalanlage, und Werbungskosten, welche im Zusammenhang mit einer an-
deren Einnahmeart entstehen, unterschiedlich behandelt.  
 
Inwieweit diese Ungleichbehandlung gegen den Gleichheitssatz und das Gebot der Folgerichtigkeit 
verstößt, soll nun in einem Musterverfahren – durch eine beim Finanzgericht Münster erhobene 
Sprungklage – überprüft werden. 
 
 
8. Abziehbarkeit von Prozesskosten als Werbungskosten bei Einkünften aus 

Vermietung und Verpachtung 
 
Anwaltskosten können bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung unter weiteren Voraus-
setzungen als abziehbare Werbungskosten behandelt werden. 



 
Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Dies 
gilt auch für Schuldzinsen, soweit sie mit einer Einkunftsart in wirtschaftlichem Zusammenhang ste-
hen. Prozesskosten teilen als Folgekosten die einkommensteuerliche Qualifikation derjenigen Auf-
wendungen, die Gegenstand des Prozesses waren. Nach diesen Grundsätzen kann es sich bei Rechts-
anwaltskosten, die im Zusammenhang mit der Einkunftsart „Vermietung und Verpachtung“ stehen, 
um abziehbare Werbungskosten handeln. 
 
 
9. Kapitalerträge aus Lebensversicherungen sind sozialversicherungspflichtig 
 
Das Bundessozialgericht kam in seinem Urteil vom 17.3.2010 zu dem Entschluss, dass Kapitalerträge 
aus einer abgetretenen Lebensversicherung bei einem freiwillig in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung Versicherten beitragspflichtig zur Kranken- und Pflegeversicherung sind.  
 
Im entschiedenen Fall hatte ein selbstständiger und freiwillig gesetzlich krankenversicherter Steuer-
pflichtiger eine Lebensversicherung zur Tilgung eines Immobiliendarlehens abgeschlossen. Diese 
wurde an die finanzierende Bank abgetreten und nach Fälligkeit ausgezahlt. Der Steuerpflichtige ver-
trat die Auffassung, dass der Auszahlungsbetrag nicht als „Einkommen“ für seinen Lebensunterhalt 
anzurechnen ist. Das Bundessozialgericht vertrat jedoch die gegenteilige Auffassung. Eine Abtretung 
der Lebensversicherung an die finanzierende Bank hindere nicht die Erhebung der Beiträge für die 
gesetzliche Krankenkasse. 
 
Anmerkung: Die Auszahlungssumme der Lebensversicherung unterliegt bis maximal zur Höhe der 
Beitragsbemessungsgrenze (45.000 € in 2010, zusammen mit anderen Einkünften) der Beitragspflicht. 
Nachdem die Lebensversicherung in der Regel im Rentenalter, in dem das Einkommen gering ist, 
ausgezahlt wird, wird die Auszahlungssumme zum Großteil beitragspflichtig. Darauf sollte bei der 
Finanzplanung für die Immobilie und/oder die Altersvorsorge geachtet werden. 
 
 
10. Gleichstellung von Lebenspartnern bei der Schenkung-, Erbschaft-  

und Grunderwerbsteuer 
 
Durch das Jahressteuergesetz 2010 soll die gleichheitswidrige Benachteiligung von Lebenspartnern im 
Bereich des Steuerrechts um einen entscheidenden Schritt abgebaut werden. Künftig sollen eingetra-
gene gleichgeschlechtliche Lebenspartner im Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz und im Grunder-
werbsteuergesetz genauso behandelt werden wie Ehegatten.  
 
Der Entwurf des Jahressteuergesetzes 2010 sieht im Bereich der Erbschaft-, Schenkung- und Grund-
erwerbsteuer eine völlige Gleichbehandlung von Lebenspartnern und Ehegatten vor. Dies bedeutet, 
dass für Lebenspartner bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer künftig die Steuerklasse gilt wie bei 
Ehegatten. Die Gleichstellung bei der Grunderwerbsteuer führt dazu, dass bei Grundstücksübertragun-
gen zwischen Lebenspartnern – genauso wie bislang bei Ehegatten – in Zukunft keine Grunder-
werbsteuer mehr anfällt. 
 



 
 
  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 

10.08.2010 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 16.08.2010 

Sozialversicherungsbeiträge 27.08.2010 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2010 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2010 = 0,12 % 
 1.7. – 31.12.2009 = 0,12 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php 
 

  
 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 
 
 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2010: Mai = 108,0; April = 107,9; März = 108,0; Februar = 107,5;  
Januar 107,1 
2009: Dezember = 107,8; November = 106,9; Oktober = 107,0; 
September = 106,9; August = 107,3; Juli = 107,1 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


